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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu großen Teilen kreditversichert.
Sofern relevante Kunden nicht versicherbar sind, analysieren die Tochtergesellschaf­
ten die jeweilige Situation und definieren, meist in direktem Dialog mit dem Kunden,
das weitere Vorgehen. Bei signifikanten nicht versicherten Risiken erfolgt eine Ab­
stimmung mit der GESCO AG. Dies ist naturgemäß immer ein Abwägen zwischen
dem Bestreben, die Risiken zu begrenzen, und dem Bedürfnis, unternehmerische
Chancen zu nutzen und den Kunden nicht zu verlieren.

Der gesamte Versicherungsschutz in der GESCO-Gruppe wird regelmäßig geprüft, um
eine angemessene Absicherung zu adäquaten Konditionen sicherzustellen.

Währungsrisiken aus dem operativen Geschäft werden bei nennenswerten Auftrags­
größen abgesichert. Die GESCO AG war in früheren Jahren teilweise in Schweizer
Franken finanziert. Angesichts der starken Volatilität des Wechselkurses zwischen
dem Schweizer Franken und dem Euro stellte die GESCO AG zu Beginn des Ge­
schäftsjahres 2010/2011 ihre auf Schweizer Franken lautenden Kredittranchen auf Eu­
ro um. Somit besteht kein Währungsrisiko aus der Finanzierung mehr.

Bei der Versorgung mit Fremd- und/oder Eigenkapital sehen wir nach derzeitigem
Kenntnisstand für unsere Unternehmensgruppe keine Engpässe. Wir erwarten für das
Geschäftsjahr 2011/2012 ein weiterhin niedriges Zinsniveau mit leicht steigender Ten­
denz. Die GESCO-Gruppe arbeitet mit rund zwei Dutzend verschiedenen Banken zu­
sammen, so dass keine Abhängigkeiten von einzelnen Instituten bestehen. Eine Kapi­
talerhöhung zur Aufnahme von Eigenkapital bewerten wir im gegenwärtigen Kapital­
marktumfeld als durchaus möglich. Bedarf für eine Kapitalerhöhung besteht derzeit al­
lerdings nicht.

Bei den steuerlichen Rahmenbedingungen sind im Geschäftsjahr 2010/2011 keine
wesentlichen Änderungen eingetreten. Auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen
sehen wir keine Entwicklungen, die erheblichen Einfluss auf die Unternehmensgruppe
haben. Das im März 2009 verabschiedete Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz hatte
Einfluss auf die Rechnungslegung der Tochtergesellschaften; die Umstellung auf die
neuen Rechnungslegungsstandards stellte eine einmalige finanzielle und personelle
Belastung dar.

Darüber hinaus ist nicht zu verkennen, dass die vielfältigen steuerlichen und gesetzli­
chen Neuerungen in Summe doch einen nicht unerheblichen administrativen Aufwand
bei der GESCO AG wie auch bei unseren Tochtergesellschaften verursachen. Letzt­
lich müssen alle solche Neuerungen zumindest auf ihre Relevanz hin überprüft wer­
den.

Die größten Risiken liegen typischerweise im operativen Geschäft. Als Industrie­
Gruppe mit einem nennenswerten direkten und indirekten Export sind wir von konjunk­
turellen Schwankungen im In- und Ausland deutlich betroffen.

Insgesamt erkennen wir derzeit keine Risiken, die den Fortbestand der GESCO AG
und des Konzerns gefährden oder wesentlich beeinträchtigen könnten.

5. Erklärung zur Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung gem. § 289a HGB wird auf unserer Internet­
seite www.gesco.de öffentlich zugänglich gemacht.



6. Sonstige Angaben

Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB: Das Grundkapital der GESCO AG beträgt
7.859.800 € und ist eingeteilt in 3.023.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede
Inhaberaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Die Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 3 HGB sind im Anhang enthalten.

Nach den §§ 76 und 84 AktG sowie nach § 6 Abs. 1 der Satzung der GESCO AG be­
steht der Vorstand aus einer oder mehreren Personen. Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung
und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ernennt der Aufsichtsrat den Vorstand
oder beruft ihn ab, bestimmt seine Amtszeit und die Zahl seiner Mitglieder; er kann
auch Ersatzmitglieder ernennen. Gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung werden Beschlüsse
der Hauptversammlung, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegen­
stehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz au­
ßer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Zu Änderungen der
Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat gemäß § 17 Abs. 2
der Satzung ermächtigt.

Die Hauptversammlung vom 23. August 2007 hat den Vorstand ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. August 2012 mit Zustimmung des Aufsichts­
rats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.929.900 € zu erhöhen.
Hierbei kann in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausgeschlossen werden. Von die­
ser Ermächtigung hat der Vorstand bislang keinen Gebrauch gemacht.

Die Hauptversammlung vom 2. September 2010 hat die Gesellschaft ermächtigt, bis
zum 1. September 2015 eigene Aktien von - unter Anrechnung bereits von ihr gehal­
tener eigener Aktien - bis zu zehn vom Hundert des Grundkapitals zu erwerben. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung
der erworbenen Aktien unter bestimmten Bedingungen auch in anderer Weise als über
die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, sie zum Zweck des Un­
ternehmens- oder Beteiligungserwerbs zu verwenden oder sie ganz oder teilweise
einzuziehen. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bislang keinen Gebrauch ge­
macht.

7. Vergütungsbericht

Auf Grundlage des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung vom
31. Juli 2009 (VorstAG) hat der Aufsichtsrat der GESCO AG das bisherige System der
Vorstandsvergütung unter Einbeziehung externer, unabhängiger Experten überprüft
und unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens fortentwickelt
und angepasst. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 31. Mai 2010 das neue Sys­
tem zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschlossen. Im Sinne des "Say on Pay"
wurde dieses System der Hauptversammlung am 2. September 2010 vorgestellt und
zur Abstimmung gestellt. Mit 92,35 % Ja-Stimmen wurde das System gebilligt.

Auch unter dem neuen Vergütungssystem setzt sich die Vergütung der Vorstandsmit­
glieder aus drei Komponenten zusammen: einer erfolgsunabhängigen Vergütungs­
komponente, einer erfolgsbezogenen Vergütungskomponente und einer Vergütungs­
komponente mit langfristiger Anreizwirkung.



Die erfolgsunabhängige Vergütungskomponente setzt sich aus dem Jahresfestgehalt,
Nebenleistungen und Ruhegehaltszusagen zusammen. Die gewährten Nebenleistun­
gen bestehen im Wesentlichen aus der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen und
einer medizinischen Vorsorge.

Die erfolgsbezogene Vergütungskomponente wird wie bisher in Form einer ergebnis­
abhängigen Tantieme gewährt, die nach oben auf den zweifachen Betrag des Jahres­
festgehalts begrenzt ist. Aufgrund der Anknüpfung an das Konzernergebnis nach An­
teilen Dritter ist auch ein Totalausfall der Tantieme möglich. Für den Fall, dass das
Konzernergebnis nach Anteilen Dritter negativ ist, d.h. ein Jahresfehlbetrag ausgewie­
sen wird, wird dieser Jahresfehlbetrag auf das nächste Jahr vorgetragen und mindert
dort die Bemessungsgrundlage der Tantieme. Vor dem Hintergrund der Betonung von
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit durch das VorstAG ist die vom jährlichen Geschäfts­
erfolg abhängige Tantieme für den Fall des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds
um eine weitere Nachhaltigkeitskomponente erweitert worden. Weist das Konzerner­
gebnis nach Anteilen Dritter für das letzte abgelaufene Geschäftsjahr vor dem Aus­
scheiden bzw. im Jahr des Ausscheidens einen Verlust aus, so wird der Vorstand an
diesem Verlust beteiligt.

Als Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung dienen Aktienoptionen, die
den Vorstandsmitgliedern auf der Grundlage des vom Aufsichtsrat im September 2007
für zunächst drei Jahre beschlossenen und im Jahr 2010 verlängerten und an die neu­
en gesetzlichen Regelungen angepassten Aktienoptionsprogramms gewährt werden.
Die Aktienoptionen werden in jährlichen Tranchen zu einem Ausübungspreis ausge­
geben, der dem durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der GESCO-Aktie an den
zehn aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen nach der Hauptversammlung im Jahr
der Optionsgewährung entspricht. Die Optionsgewährung erfolgt jeweils innerhalb ei­
nes Monats nach der jährlichen ordentlichen Hauptversammlung. Das Aktienoptions­
programm ist so ausgestaltet, dass die Vorstandsmitglieder aus Mitteln ihres Privat­
vermögens selbst erworbene GESCO-Aktien einbringen müssen, die für die Dauer der
Wartezeit einer Veräußerungssperre unterliegen. Pro eingebrachte eigene Aktie kön­
nen zehn Optionen erworben werden. Die Wartezeit bis zur Ausübung der Optionen
beträgt vier Jahre und zwei Monate; nach Ablauf der Wartezeit können die Optionen
bis zum 15. März des übernächsten Jahres ausgeübt werden. Bei den Tranchen der
Jahre 2007 bis 2009 betrug die Wartezeit zwei Jahre und neun Monate. Ob und wie
viele der gewährten Optionen ausübbar sind, ist vom Erreichen eines absoluten bzw.
relativen Erfolgsziels abhängig. Das absolute Erfolgsziel ist erreicht, wenn sich der Ak­
tienkurs der GESCO-Aktie bis zum Ausübungszeitpunkt positiv entwickelt hat. Das re­
lative Erfolgsziel ist erreicht, wenn sich der Aktienkurs der GESCO-Aktie bis zum Aus­
übungszeitpunkt besser entwickelt hat als der SDAX (Outperformance). Werden beide
Erfolgsziele erreicht, so können die Vorstandsmitglieder ihre Optionen zu 100 % aus­
üben. Wird das absolute, nicht aber das relative Erfolgsziel erreicht, so können die
Vorstandsmitglieder nur 75 % ihrer Optionen ausüben, während die restlichen 25 %
ersatz- und entschädigungslos verfallen. Jeweils eine Option berechtigt zum Bezug ei­
ner GESCO-Aktie. Wird zum Ausübungszeitpunkt weder das absolute noch das relati­
ve Erfolgsziel erreicht, verfallen sämtliche Optionen der betreffenden Tranche ersatz­
und entschädigungslos. Die maximale Gewinnmöglichkeit der Vorstandsmitglieder ist
auf 50 % des Ausübungspreises begrenzt.



Das Ruhegehalt (einschließlich Witwen- und Waisenpension von 60 % bzw. 30 %) der
Vorstandsmitglieder beläuft sich auf einen bestimmten Prozentsatz des vor Leistungs­
beginn gezahlten Jahresfestgehalts. Der für jedes Vorstandsmitglied individuell zu be­
stimmende tatsächliche Prozentsatz setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:
zum einen aus einem Sockelprozentsatz, der nach einer Wartezeit von fünf Jahren
10 % des vor Leistungsbeginn gezahlten Jahresfestgehalts beträgt; zum anderen aus
einer Erhöhung des Sockelprozentsatzes um jeweils 0,5 % nach Ablauf eines jeden
weiteren Dienstjahres.

Die Hauptversammlung der GESCO AG vom 2. September 2010 hat die Gesellschaft
ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz eigene Aktien zu erwerben und die­
se unter anderem im Rahmen einer vierten Tranche des im September 2007 aufgeleg­
ten Aktienoptionsprogramms auszugeben. Begünstigt ist neben dem Vorstand auch
ein kleiner Kreis leitender Mitarbeiter der GESCO AG. Im September 2010 hat der
Aufsichtsrat der GESCO AG diese vierte Tranche aufgelegt, innerhalb derer insgesamt
24.000 Optionen an die Mitglieder des Vorstands und an leitende Mitarbeiter der
GESCO AG ausgegeben wurden. Die GESCO AG behält sich vor, anstelle der Ge­
währung von Aktien den ProgrammgeWinn ganz oder teilweise in Geld auszugleichen.
Der nicht zahlungswirksame Aufwand aus diesem Programm wird anhand eines gän­
gigen Binomialmodells ermittelt, ergebniswirksam erfasst und in den sonstigen Rück­
stellungen ausgewiesen. In diesem Modell wurden die Volatilität mit 36,5 % und der ri­
sikofreie Zins mit 5,0 % angesetzt; der Ausübungspreis der im September 2010 aus­
gegebenen Optionen beträgt 42,65 €. Die Wartezeit beträgt vier Jahre und zwei Mona­
te nach Gewährung der Optionen; nach Ablauf der Wartezeit können die Optionen bis
zum 15. März des übernächsten Jahres ausgeübt werden. Der beizulegende Zeitwert
pro Option im Zeitpunkt der Gewährung beträgt 7,18 €.

Die Honorierung des Aufsichtsrates besteht aus einer festen Vergütung zuzüglich ei­
nes festen Sitzungsgeldes je Aufsichtsratssitzung. Darüber hinaus erhält jedes Auf­
sichtsratsmitglied einen ergebnisabhängigen Anteil in Höhe eines festen Prozentsat­
zes vom Konzernjahresüberschuss. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte
und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache der festen Ver­
gütung.

8. Ausblick

Die Bundesregierung erwartet für 2011 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von
2,6 %. Der VDMA prognostiziert für die Unternehmen seiner Branche für 2011 eine
Steigerung der Produktion um 14 %. Der GKV erwartet für 2011 höhere Umsätze als
2010, hat aber keinen konkreten Ausblick vorgelegt.

Für die GESCO-Gruppe erwarten wir für das Geschäftsjahr 2011/2012 Umsätze und
Ergebnisse über dem Niveau des Geschäftsjahres 2010/2011, was sich für die GES­
CO AG in steigenden Beteiligungserträgen niederschlagen sollte. Falls keine erhebli­
che Beeinträchtigung der Weltkonjunktur stattfindet, rechnen wir im Geschäftsjahr
2012/2013 mit stabilen bis steigenden Beteiligungserträgen.



Nicht zu verkennen ist dabei, dass die weitere wirtschaftliche Entwicklung von Unsi­
cherheit geprägt ist. Die öffentlichen Haushalte zahlreicher Länder tragen weiterhin
schwer an den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Euro-Zone steht vor unge­
lösten strukturellen Problemen, die politische Entwicklung in der arabischen Welt bietet
Konfliktstoff und kann zu einem Anstieg des Ölpreises beitragen, und auch der ange­
strebte Atomausstieg in Deutschland dürfte zu steigenden Energiekosten führen.

Unabhängig davon, wie die konkreten Wachstumsraten der Jahre 2011 und 2012 aus­
fallen, ist die GESCO-Gruppe bilanziell und operativ ausgesprochen solide aufgestellt,
so dass wir die mittel- bis langfristige Entwicklung der Gruppe sehr zuversichtlich beur­
teilen.

Im Geschäftsjahr 2011/2012 streben wir externes Wachstum durch die Akquisition
strategisch interessanter mittelständischer Produktionsbetriebe an. Konkrete Progno­
sen über Finmenerwerbe lassen sich angesichts des mitunter auch emotional gefärb­
ten Charakters solcher Transaktionen allerdings nicht abgeben.

Nach Ende des Berichtszeitraums hat der Geschäftsführer der Hubl GmbH Vaihin­
genlEnz gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell 20 % der Anteile an dem von ihm ge­
führten Unternehmen übernommen. Der Anteil der GESCO AG an der Hubl GmbH hat
sich damit auf 80 % reduziert.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung sind nach Ende des Berichtszeitraums
nicht eingetreten.

Wuppertal, den 24. Mai 2011

Der Vorstand

R. Spartmann Dr.-Ing. H.-G. Mayrose



Erklärung des Vorstandes

" Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs­

grundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Ge­

schäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dar­

gestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird so­

wie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft

beschrieben sind."

Wuppertal, den 24. Mai 2011

Der Vorstand

R. Spartmann Dr.-Ing. H.-G. Mayrose



Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesetlschaft - Steuerberatungsgesellschaft

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz. Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang ­

unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GESCO AG für das Geschäftsjahr vom

1. April 2010 bis .31. März 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und

Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzli­

chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es. auf der Grundlage der von uns durchgeführten

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den

Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt­

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom­

men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen. dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we·

sentlich auswirken. mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun­

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld

der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer­

den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die

Angaben in Buchführung. Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli­

chen Einschätzungen der gesetZlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres­

abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres­

abschluss den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-.

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi­

ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dr. Breidenbach und Partner GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschafth Steuerberatungsgesellschaft ~()A...~

,)::. Wolle upt) (Straube)
Wirtschafts üfer Wirtschaftsprüfer


